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1) Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 i.V.m. § 4 Abs. 8 Satz 1 BioAbfV in Abhängigkeit von Art, Beschaffenheit und Herkunft des
Bioabfalls.

2) Im Fall der Einzelstoffprüfung von unbeimpften Bioabfällen mit hohem Anteil längerfristig abbaubarer bzw. sehr
resistenter organischer Substanz erweist sich die AT4-Methode voraussichtlich als nicht anwendbar. Alternativ soll
dann mit modifizierter Stoffgruppenanalytik für organische Substanz nach AMIN & LEPOM 1995 (Stoffgruppen-
analyse zur Charakterisierung des biologisch abbaubaren Anteils der organischen Substanz in Müllproben. In: Müll
und Abfall, Nr. 4, S. 242–250) vorgegangen werden.

3) Es existiert derzeit keine verbindliche Standardmethode zur Überprüfung der aeroben und anaeroben Abbaubar-
keit sowie der Kompostierbarkeit von Biomaterialien. Dies ist auf die Heterogenität der für die biologische
Behandlung geeigneten Ausgangsstoffe zurückzuführen.
Die nachfolgend aufgezeigte Prüfsystematik setzt sich aus einer Reihe nacheinander durchzuführender Testmetho-
den zusammen; z.T. liegen diese als DIN-, ISO- oder CEN-Norm bzw. Normentwurf vor oder sind Veröffentlichun-
gen zu entnehmen.

1. Bioabbaubarkeit
1.1 Prüfung im wässrigen Medium

a) Aerobes Milieu
– Respirometer-Test, z.B. ISO/CD 14851, 14854
– CO2-Verbrauch, z.B. ISO/TC 61/SC 5/Wl 636

b) Anaerobes Milieu
– CH4-Produktion, z.B. CEN-Draft

1.2 Prüfung im Festbett-Test

2. Kompostierbarkeit
2.1 Praxisorientierte Versuche im Technikumsmaßstab (aerob / anaerob)
2.2 Untersuchungen im Routinebetrieb von Kompostierungsanlagen


